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1. GELTUNGSBEREICH 
Dieses Dokument gilt für die Hch. Perschmann GmbH, die Perschmann Calibration 

GmbH, Perschmann Polska Sp. Z o. o, F&M Werkzeug- und Maschinenbau GmbH und 

die Perschmann Business Services GmbH (nachfolgend: „Perschmann“). 

 

2. VORWORT 
Perschmann ist sich seiner Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft bewusst. 

Wir haben uns als Ziel gesetzt, unsere Auswirkungen auf die Umwelt so gering wie 

möglich zu halten. Stetiges hinterfragen und optimieren unserer Tätigkeiten mit Blick auf 

die Nachhaltigkeit sind die Basis für unseren Weg, unsere Treibhausgasemissionen 

(CO2 Ausstoß) weiter zu reduzieren. Perschmann verpflichtet sich dem Ziel der 

Bundesregierung, bis 2045 eine ausgeglichene Klimabilanz (netto-null) zu erreichen. 

Diese Umweltrichtlinie gibt einen Überblick über unser Werteverständnis zu den Themen 

Umweltschutz, Wasserqualität, Luftqualität, unsere Ziele zum Umweltschutz, 

Ressourcenmanagement, Abfallentsorgung, Wiederverwendung und Recycling, 

Chemikalienmanagement, Bodenqualität, Lärmemissionen, Tierschutz/Artenvielfalt, 

Landnutzung und Entwaldung. 

Diese Richtline muss von allen Mitarbeitenden eingehalten werden. Nur wenn wir unsere 

Umwelt zu jeder Zeit im Blick haben, können wir unseren Erfolg nachhaltig sichern. 

Umweltschutz ist die Aufgabe von Allen und nur gemeinsam können wir wirksam zum 

Erhalt unserer Umwelt beitragen. Getreu unserem Claim:  

„Perschmann.Zusammen.Wirksam“ 

 

 

 
 

Justus Perschmann  

Geschäftsführender Gesellschafter  

Hch. Perschmann GmbH, Perschmann Sp. z o.o. 
Perschmann Business Services GmbH 
Perschmann Calibration GmbH 
F&M Werkzeug- und Maschinenbau GmbH 
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„Für Perschmann war 

und ist 

verantwortungsvolle 

Unternehmensführung 

fester Bestandteil der 

über 150jährigen 

Unternehmenskultur, 

um den Fortbestand 

des Unternehmens zu 

sichern und unseren 

Kindern einen 

lebenswerten 

Planeten zu 

hinterlassen.“ 

 

3. UMWELTSCHUTZ 
Die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt sind uns bewusst 

und werden von uns systematisch erfasst und beurteilt. Wir sind 

bestrebt, die Auswirkungen auf unsere Umwelt kontinuierlich zu 

reduzieren. Wir bekennen uns zum Ziel der Bundesregierung, bis 2045 

eine ausgeglichene Klimabilanz (netto-null) zu erreichen und prüfen 

unsere Tätigkeiten darauf, dass wir unseren Beitrag zu diesem Ziel 

leisten. 

Wir halten alle relevanten Gesetze, Anforderungen und bindende 

Verpflichtungen ein. 

Alle Mitarbeitenden sind angehalten, die Auswirkungen ihrer 

Tätigkeiten auf die Umwelt zu prüfen, zu hinterfragen und dazu 

beizutragen, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. 

 

3.1. Ressourcenmanagement  
Den sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen wie Energie, 

Wasser, Rohstoffen und Flächen betrachten wir als unsere 

gesellschaftliche Verpflichtung. Wir achten auf eine nachhaltige 

Nutzung und sind bestrebt, unseren Bedarf kontinuierlich zu senken. 

Hierzu sind alle Mitarbeitenden angehalten, den Bedarf an Ressourcen 

kontinuierlich zu prüfen und, wo möglich, zu reduzieren. 
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3.2. Energieverbrauch und 

Energieeffizienz  
Der jährliche Energieverbrauch von Perschmann wird regelmäßig 

ermittelt und überwacht. 

Unseren Strom beziehen wir aus regenerativen Quellen. An unserem 

Standort in Braunschweig produzieren wir für unseren Eigenbedarf 

Strom durch unsere Solaranlagen. 

Wir optimieren stetig unseren Energiebedarf und versuchen diesen 

weiter nachhaltig zu senken. Alle Mitarbeitenden sind angehalten, 

Energieverschwendung zu identifizieren, zu vermeiden und zur 

Optimierung beizutragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Wasserverbrauch und 

Wasserqualität 
Wo möglich versuchen wir, Wasser einzusparen und diese Ressource 

schonend einzusetzen. 

Wir achten darauf, dass keine schädlichen Stoffe in das Grundwasser 

gelangen, um die Wasserqualität aufrecht zu erhalten.  
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3.4. Treibhausgasemissionen und 

Luftqualität 
Die Qualität unserer Luft ist ein hohes Gut. Die stetige Reduktion 

unserer Treibhausgasemissionen (CO2 Ausstoß) sorgt dafür, dass wir 

die Umwelt immer weniger belasten. Unser Ziel ist es, unseren 

Fuhrpark kontinuierlich auf E-Fahrzeuge umzustellen. 

Als nicht produzierendes Unternehmen liegt unser Fokus auf der 

Raumluft in unseren Gebäuden. Hierbei halten wir die gesetzlichen 

Vorgaben ein und sind bestrebt, unseren Mitarbeitenden jederzeit ein 

angenehmes Raumklima zu stellen. 

 

3.5. Abfallvermeidung, 

Abfallentsorgung, Wiederverwendung 

und Recycling 
 

3.5.1 Abfallvermeidung 

Alle Mitarbeitenden von Perschmann achten stets darauf, Abfall zu 

vermeiden. Durch stetige Optimierung unserer Prozesse reduzieren 

wir kontinuierlich unseren verursachten Abfall.  

Beim Versand unserer Waren achten wir auf recyclingfähige 

Materialen. 

 

3.5.2 Abfallentsorgung 

Unsere Abfälle trennen wir unter Berücksichtigung technischer und 

ökonomischer Möglichkeiten und führen sie über zertifizierte 

Unternehmen einer Verwertung zu. Hierbei achten wir auf Einhaltung 

aller gesetzlichen Vorgaben und prüfen die EFB-Zertifikate unserer 

Entsorger. 
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„Indem wir proaktiv 

handeln und uns 

ständig 

weiterentwickeln, 

tragen wir dazu bei, 

eine nachhaltige 

Zukunft zu sichern.“ 

 

3.5.3 Wiederverwendung 

Wo wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll, verwenden wir ins 

Unternehmen eingebrachte Stoffe wieder und führen sie einer 

erneuten Nutzung zu. 

 

3.5.4 Recycling 

Wertstoffe sammeln wir, wo wirtschaftlich sinnvoll, sortenrein und 

entsorgen diese über einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb. 

Hierbei werden verwendete Stoffe wieder dem Wirtschaftskreislauf 

zugeführt und es werden wertvolle Ressourcen eingespart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Chemikalienmanagement 
Wir verpflichten uns, im Umgang mit Chemikalien negative 

Auswirkungen auf Umwelt und Mensch zu vermeiden und zu 

reduzieren. Wir halten die gesetzlichen Bestimmungen zum Umgang 

mit Chemikalien ein. Wo möglich tauschen wir chemische Mittel gegen 

unschädliche Varianten aus. 
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3.7. Landnutzung, Entwaldung und 

Bodenqualität  
Die biologische Vielfalt und deren Ökosysteme sind uns wichtig. 

Insbesondere der verantwortungsvolle Umgang mit unseren 

Unternehmensflächen bezogen auf deren Landnutzung und 

Entwaldung und Erhaltung der Bodenqualität. Wir schaffen 

Ausgleichsmaßnahmen für die durch uns verwendete Fläche und 

setzen uns für nachhaltige Beschaffung und die Reduktion von 

Emissionen ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Lärmemissionen 
Zum Schutz der Umwelt und unserer Mitarbeitenden sind wir bestrebt, 

unsere Lärmemissionen durch technische, aber auch organisatorische 

Maßnahmen auf ein Minimum zu reduzieren. 
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„Bei Perschmann 

betrachten wir 

Umweltschutz als 

integralen Bestandteil 

unserer 

Unternehmenskultur – 

und das nicht erst seit 

der öffentlichen 

Klimadebatte.“ 

 

3.9. Tierschutz und Artenvielfalt  
Wir bekennen uns zu Tierschutz und zum Schutz der Artenvielfalt.  

Tierschutz bezieht sich auf den Schutz und das Wohlbefinden von 

Tieren. Es umfasst die Vermeidung von Tierquälerei, die Förderung 

artgerechter Haltung und den respektvollen Umgang mit Tieren in allen 

Bereichen des menschlichen Einflusses. Artenvielfalt (Biodiversität), 

bezieht sich auf die Vielfalt des Lebens auf der Erde einschließlich der 

Vielfalt der Arten, Genetik und Ökosysteme. Eine hohe Artenvielfalt ist 

wichtig für das ökologische Gleichgewicht und das Funktionieren der 

Ökosysteme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. GESUNDHEIT UND 

SICHERHEIT VON KUND*INNEN 
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kund*innen steht an oberster 

Stelle. Unsere Produkte entsprechen den aktuell gültigen REACH und 

ROHS Verordnungen und sind gesetzeskonform gekennzeichnet. 

Über unsere Homepage stehen die Sicherheitsdatenblätter zur 

Verfügung.  
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5. FÖRDERUNG DES 

NACHHALTIGEN KONSUMS 
Die Förderung nachhaltigen Konsums hilft, Ressourcen und Kosten 

einzusparen. Nachhaltiger Konsum ist ein wesentlicher Bestandteil, 

um das Ziel der Bundesregierung zu unterstützen und bis zum Jahr 

2045 eine ausgeglichene Klimabilanz (netto null) zu erreichen. Über 

unseren Themenbereich „ReThink, ReDuce & ReCover“ auf der 

Hoffmann Group Homepage informieren wir regelmäßig über 

Einsparpotentiale bei der Nutzung unserer Produkte. Unser Ziel ist es, 

unsere Kund*innen bei der effizienten Nutzung unserer Produkte zu 

unterstützen. 

 

6. UNSERE ZIELE 
Unser Ziel im Rahmen dieser Umweltrichtlinie und darüber hinaus ist, 

einen wirksamen Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt und zur 

Einhaltung einer ausgeglichenen Klimabilanz (netto null) im Jahr 2045 

leisten, indem wir: 

▪ unseren Energie- und Ressourcenbedarf kontinuierlich senken    

▪ ein wirksames Umweltmanagement in unseren Unternehmen 

fördern 

▪ das Bewusstsein unserer Mitarbeitenden für diese Themen 

stärken 

▪ die genutzten Ressourcen so effizient wie möglich nutzen 

▪ unsere Beschaffungen auf Nachhaltigkeit ausrichten 

▪ einen Ausgleich für verursachte Umweltauswirkungen 

schaffen. 
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7. HINWEIS 
Jede Führungskraft ist dafür verantwortlich, die Regelungen zum 

Schutz der Umwelt den Mitarbeitenden zu vermitteln und diese 

einzuweisen, zu schulen und zu beaufsichtigen. 

Alle Mitarbeitenden sind in der Pflicht, die Regelungen des 

Umweltschutzes zu befolgen und an der Verbesserung proaktiv 

mitzuwirken. 

Bei Rückfragen stehen die Führungskräfte von Perschmann jederzeit 

zur Verfügung. 

Diese Umweltrichtlinie wird regelmäßig auf Aktualität geprüft und bei 

Bedarf angepasst. 

 

 

 


